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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Die Revision der Strafprozessordnung zur Verbesserung ihrer Praxistauglichkeit wurde
in der Wintersession 2021 vom Ständerat als Zweitrat behandelt. Generell brachte die
Kantonskammer die Vorlage nach der «gewissen Kreativität», die der Nationalrat laut
Bundesrätin Karin Keller-Sutter an den Tag gelegt hatte, wieder zurück auf die Linie des
Bundesrates. So strich der Ständerat die von der Schwesterkammer neu eingefügten,
erweiterten Bundeskompetenzen zur Prävention von Pädokriminalität stillschweigend
wieder aus dem Entwurf. «Nicht alles, was wichtig ist, muss auf die Bundesebene
gehievt werden», begründete Kommissionssprecher Daniel Jositsch (sp, ZH) den
Entscheid, die Zuständigkeit bei den Kantonen zu belassen.
Ausführlich diskutierte die Ständekammer den Vorschlag ihrer Kommissionsmehrheit,
die Anwaltstarife von Pflichtverteidigerinnen und Pflichtverteidigern jenen von
Wahlverteidigerinnen und Wahlverteidigern anzugleichen. Dasselbe Anliegen war im
Nationalrat bereits hochkant gescheitert, von der RK-SR aber dennoch wieder
aufgenommen worden. Aus dem Erstrat hallte auch der Verdacht, die
Rechtsanwältinnen und -anwälte wollten sich damit einfach einen besseren Verdienst
sichern, noch nach. Für eine solche Angleichung – und damit in vielen Kantonen
gegenüber heute massiv höhere Entschädigungen für die amtliche Verteidigung –
spreche die Gefahr einer Zweiklassenjustiz: Wenn amtliche Verteidigerinnen und
Verteidiger aufgrund der tiefen Entschädigung nur einen Minimalaufwand für das
Mandat leisteten, gerate das zum Nachteil der Beschuldigten, die sich keinen privaten
Rechtsanwalt leisten könnten, argumentierte Kommissionssprecher Daniel Jositsch.
Demgegenüber wurden von Justizministerin Karin Keller-Sutter sowie von ablehnenden
Stimmen aus dem Rat die erheblichen Mehrkosten für die Kantone – zu denen sich die
Kantone notabene gar nicht hätten äussern können, weil die Neuerung nicht Teil der
Vernehmlassung gewesen war – ins Feld geführt. Die amtliche Verteidigung werde heute
vom Gemeinwesen entschädigt und sofern die vertretene Person diesen staatlichen
Vorschuss nicht zurückzahlen kann, letztlich aus Steuergeldern bezahlt, erklärte etwa
Werner Salzmann (svp, BE). Mit 24 zu 16 Stimmen folgte der Ständerat zwei
gleichlautenden Einzelanträgen Juillard (cvp, JU) und Salzmann und liess es beim
geltenden Recht bewenden.
Kernpunkt der Debatte war auch in der kleinen Kammer die vom Bundesrat
vorgesehene und vom Nationalrat abgelehnte Einschränkung der Teilnahmerechte. Den
bundesrätlichen Vorschlag bezeichnete auch der ständerätliche Kommissionssprecher
Jositsch als «Fehlkonstruktion». Wenn die beschuldigte Person so lange von einer
Einvernahme ausgeschlossen werden könne, als sie sich selber nicht materiell geäussert
habe, würde damit ein indirekter Zwang auf sie ausgeübt, sich zu äussern, was im
Widerspruch zum Aussageverweigerungsrecht stehe. Nichtsdestotrotz bestehe hier ein
Problem, weil mehrere Beschuldigte ihre Aussagen leicht einander anpassen könnten,
wenn sie immer gleich von Anfang an wüssten, was die Mitbeschuldigten aussagten. Die
Kommission habe deshalb von einer Arbeitsgruppe, in der die Anwaltschaft, die
Staatsanwaltschaft, die Wissenschaft und das Bundesamt für Justiz vertreten waren, ein
neues Konzept ausarbeiten lassen. Dieses sah vor, dass eine beschuldigte Person nur
von der ersten Einvernahme einer mitbeschuldigten Person ausgeschlossen werden
kann, und das nur solange sie selber noch nicht einvernommen worden ist. Im Sinne
eines Kompromisses nahm die Ständekammer diesen Vorschlag mit 27 zu 16 Stimmen
an.
Zurück zur Formulierung des Bundesrates kehrte die Kantonskammer bei den
Voraussetzungen für Untersuchungs- und Sicherheitshaft bei Wiederholungsgefahr,
sodass eine «ernsthafte und unmittelbare Gefahr» statt nur eine «ernsthafte Gefahr»
der Wiederholung verlangt wird. Ebenfalls nahm der Ständerat das Beschwerderecht für
die Staatsanwaltschaft gegen Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts wieder in die
Vorlage auf, das vom Nationalrat gestrichen worden war. Damit werde die heutige
bundesgerichtliche Praxis im Gesetz festgeschrieben, betonte Kommissionssprecher
Jositsch und erklärte, es sei gar nicht klar, was die Streichung für rechtliche Folgen
habe, weil das Bundesgericht solche Beschwerden bereits heute zulasse, ohne dass es
einen entsprechenden Gesetzesartikel gebe.
Auch bei den DNA-Profilen schwenkte die kleine Kammer auf die Linie des Bundesrates
zurück. Damit dürften DNA-Profile, wenn sie zur Aufklärung der Anlasstat für das
gegenwärtige Verfahren nicht notwendig sind, nur erstellt werden, wenn «konkrete
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Anhaltspunkte» bestehen, dass die beschuldigte Person noch andere Verbrechen oder
Vergehen verübt haben könnte. Dem Nationalrat hatte hier das Vorliegen einer
«gewissen Wahrscheinlichkeit» genügt. Die Ständekammer entschied sich mit 31 zu 13
Stimmen für die bundesrätliche Version. Darüber hinaus hatte der Bundesrat die
Erstellung eines DNA-Profils auch ermöglichen wollen, wenn «erhebliche und konkrete
Anhaltspunkte bestehen, dass die Person künftig Delikte von einer gewissen Schwere
begehen könnte», wie die Justizministerin erläuterte. Diese Möglichkeit für DNA-Profile
aufgrund der Annahme künftiger Delikte hatte der Nationalrat gänzlich abgelehnt; der
Ständerat führte sie mit 22 zu 21 Stimmen bei einer Enthaltung wieder ein.
Ebenso wenig begeistern konnte sich die Ständekammer für das vom Erstrat neu in die
StPO eingefügte Konzept der restaurativen Gerechtigkeit («justice restaurative»). Die
Art Mediationsverfahren stelle aus Sicht der Kommission zwar «eine interessante
Ergänzung des Strafverfahrens» dar, der Entwurf des Nationalrats sei aber
unausgegoren, so Daniel Jositsch. Überdies müsste dieses Verfahren von den Kantonen
umgesetzt werden, weshalb diese zuerst konsultiert werden müssten. Die Kommission
erachtete es daher als angebracht, die Bestimmung aus dem Entwurf zu streichen und
in einer separaten Vorlage zu behandeln; zu diesem Zweck habe sie bereits eine
Kommissionsmotion (Mo. 21.4336) eingereicht. Der Ständerat folgte seiner Kommission
in dieser Frage stillschweigend und strich die betreffenden Bestimmungen wieder aus
der Vorlage.
Für das Strafbefehlsverfahren hatte der Bundesrat vorgesehen, dass die beschuldigte
Person von der Staatsanwaltschaft zwingend einvernommen werden muss, wenn ihr
eine unbedingte Freiheitsstrafe droht. Der Nationalrat hatte auf diese
Einvernahmepflicht verzichten wollen, der Ständerat rückte aber auch hier auf die
bundesrätliche Linie zurück und lehnte zwei Einzelanträge für andere Regelungen
deutlich ab. In der Gesamtabstimmung nahm die Kantonskammer den Entwurf mit 29 zu
9 Stimmen bei 3 Enthaltungen an und schrieb die Motionen 09.3443, 11.3223, 11.3911,
12.4077 und 14.3383 stillschweigend ab. Im Gegensatz zum Nationalrat, der «ein grosses
Ohr für die Rechtsanwälte» habe, habe der Ständerat die Interessen der
Strafverfolgungsbehörden wieder stärker in den Entwurf eingebracht, kommentierte
die NZZ. 1

1) AB SR, 2021, S. 1347 ff.; NZZ, 15.12.21
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